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Straßenausbau Obere/ Untere Allee
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Ständiger Vergabeausschuss (Entscheidung) 06.04.2022 Ö

Beschlussvorschlag

Die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Straßenplanung gemäß §48 HOAI für die 
Obere/ Untere Allee wird europaweit ausgeschrieben.

Sachverhalt

Die Obere / Untere Allee muss auf Grund ihres schlechten Straßenzustandes grundlegend 
saniert werden. Die grundlegende Sanierung bezieht sich sowohl auf die Fahrbahn als 
auch die Gehwegbereiche. 
Es wird der Bereich vom Amtsgericht bis zum Saarpfalz-Gymnasium in dieser 
grundhaften Sanierungsmaßnahme zusammengefasst (siehe Lageplan). 
Für diese grundlegende Sanierung werden Straßenausbaubeiträge erhoben. 
 
Die Entwässerungskanäle in diesem Bereich wurden bereits soweit erneuert bzw. die 
Maßnahme läuft. Einzelne Hausanschlüsse werden noch in geschlossenen Verfahren in 
einer separaten Maßnahme vom Hauptkanal aus durch die Stadtentwässerung saniert. 
 
Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt als EU-weite Ausschreibung gemäß 
VgV an qualifizierte Planungsbüros. Nach der Ausschreibung wird die geprüfte 
Vergabeempfehlung dem SVA/SR zur Beschlussfassung über die Auftragsvergabe 
vorgelegt.

Die Vergabe der Leistungen an die Planungsbüros ergeht gemäß der Allgemeinen Dienstanweisung über die 
Grundsätze des Vergabewesens der Stadt Homburg sowie der Vergaberichtlinie der Kreisstadt Homburg. 

Als Vertragsgrundlage wird ein Ingenieurvertrag in Anlehnung an der Richtlinie für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) erfolgen.  
Die Leistungsphasen 1 bis 8 sowie die örtliche Bauüberwachung sollen mit Ausnahme 
der Leistungsphase 4 an ein qualifiziertes Planungsbüro vergeben werden. 

Kostenschätzung:
 
Die Grobkostenschätzung zur Ermittlung des Planungshonorares für die Maßnahme 
Straßenausbau Obere/ Untere Allee beträgt 3.100.000€  brutto.
Das Planungshonorar für die oben beschriebene Straßenplanungsmaßnahme wird sich 
voraussichtlich auf ca. 262.000€ brutto belaufen.
Die Mittel stehen auf dem Konto 783601, Produkt 54100110 unter der Maßnahme 120 
des Mandant 1 bereit.
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